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Auf Grund des Beschlusses des Berufsbil-
dungsausschusses vom 14. Juni 2000 ge-
mäß den Richtlinien des Bundesausschus-
ses für Berufsbildung vom 9. Juni 1971, zu-
letzt geändert durch Beschluss des Haupt-
ausschusses vom 11./12. März 1998, erlässt 
der Senator für Finanzen als zuständige 
Stelle nach  §§ 41 Satz 1, 58 Abs. 2 Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 1969 
(BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung der Handwerksordnung und anderer 
handwerksrechtlicher Vorschriften vom 25. 
März 1998 (BGBl. I S. 596), die folgende 
Prüfungsordnung für die Durchführung der 
Zwischenprüfung in dem anerkannten Aus-
bildungsberuf “Verwaltungsfachangestell-
ter/Verwaltungsfachangestellte”, geregelt in 
der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Verwaltungsfachangestellten/zur Ver-
waltungsfachangestellten (nachfolgend Aus-

bildungsordnung) vom 30. Juni 1999 (BGBl. 
I S. 1495). 
 
 

I Abschnitt 
Prüfungsausschüsse 

 

§ 1 
Errichtung 

 
(1) Für die Abnahme der Zwischenprüfung 
errichtet die zuständige Stelle Prüfungsaus-
schüsse. 
 
(2) Mehrere zuständige Stellen können bei 
einer von ihnen gemeinsame Prüfungsaus-
schüsse errichten. 
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§ 2 
Zusammensetzung und Berufung 

 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus 
mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder 
müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig 
und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als 
Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer in gleicher Zahl, sowie 
mindestens ein Lehrer/eine Lehrerin der 
berufsbildenden Schule an. Die Mitglieder 
haben Stellvertreter/Stellvertreterinnen. 
 
(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder werden von der zuständigen Stelle 
längstens für fünf Jahre berufen. 
 
(4) Die Arbeitnehmervertreter werden auf 
Vorschlag der im Bezirk der zuständigen 
Stelle bestehenden Gewerkschaften und 
selbständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen. 
 
(5) Die Lehrer/Lehrerinnen der berufsbilden-
den Schule werden im Einvernehmen mit 
der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle berufen. 
 
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in 
ausreichender Zahl innerhalb einer von der 
zuständigen Stelle gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige 
Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. 
 
(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder der Prüfungsausschüsse können 
nach Anhören der an ihrer Berufung Beteilig-
ten aus wichtigem Grund abberufen werden. 
 
(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist 
ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 
Zeitversäumnisse ist, soweit eine Entschädi-
gung nicht von anderer Seite gewährt wird, 
eine angemessene Entschädigung zu zah-
len, deren Höhe von der zuständigen Stelle 
festgesetzt wird. 
 
(9) Von Absatz 2 darf nur abgewichen wer-
den, wenn anderenfalls die erforderliche 
Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses nicht berufen werden kann. 
 

 

§ 3 
Ausgeschlossene Personen und  

Besorgnis der Befangenheit 
 
(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht 
mitwirken, wer Angehöriger eines Prüfungs-
bewerbers ist. Angehörige im Sinne des 
Satzes 1 sind: 
1. der Verlobte/ die Verlobte, 
2. der Ehegatte/die Ehegattin, 
3. Verwandte und Verschwägerte gerader 

Linie, 
4. Geschwister 
5. Kinder der Geschwister, 
6. Ehegatten der Geschwister und Ge-

schwister der Ehegatten, 
7. Geschwister der Eltern 
8. Personen, die durch ein auf längere Dau-

er angelegtes Pflegeverhältnis mit häusli-
cher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 
miteinander verbunden sind (Pflegeeltern 
und Pflegekinder). 

 
Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 
Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die 

die Beziehung begründende Ehe nicht 
mehr besteht; 

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die 
Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
durch Annahme als Kind erloschen ist; 

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche 
Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 
die Personen weiterhin wie Eltern und 
Kind miteinander verbunden sind. 

 
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied 
nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder be-
stehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des 
Absatz 1 gegeben sind, ist dies der zustän-
digen Stelle mitzuteilen, während der Prü-
fung dem Prüfungsausschuss. Die Entschei-
dung über den Ausschluss von der Mitwir-
kung trifft die zuständige Stelle, während der 
Prüfung der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, 
Misstrauen gegen eine unparteiische Aus-
übung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, 
oder wird von einem Prüfungsteilnehmer das 
Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, 
so hat der Betroffene/die Betroffene dies der 
zuständigen Stelle mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
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(4) Ausbilder sollen, soweit nicht besondere 
Umstände eine Mitwirkung zulassen oder 
erfordern, nicht mitwirken. 
 
(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Be-
sorgnis der Befangenheit eine ordnungsge-
mäße Besetzung des Prüfungsausschusses 
nicht möglich ist, kann die zuständige Stelle 
die Durchführung der Prüfung einem ande-
ren Prüfungsausschuss, erforderlichenfalls 
einer anderen zuständigen Stelle übertra-
gen. Das gleiche gilt, wenn eine  objektive 
Durchführung der Prüfung nicht gewährleis-
tet erscheint. 
 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(§ 38 BBiG) 
 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende 
und dessen/deren Stellvertre-
ter/Stellvertreterin, die nicht derselben Mit-
gliedergruppe angehören sollen. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn zwei Drittel der Mitglieder mitwir-
ken; abweichend davon ist der Prüfungsaus-
schuss nur bei vollzähliger Mitwirkung be-
schlussfähig, wenn er lediglich aus drei Mit-
gliedern besteht. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der 
Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

§ 5 
Geschäftsführung 

 
(1) Die zuständige Stelle regelt im Einver-
nehmen mit dem Prüfungsausschuss des-
sen Geschäftsführung, insbesondere Einla-
dung, Protokolle und Durchführung der Be-
schlüsse. 
 
(2) Die Sitzungsprotokolle sind vom Proto-
kollführer/von der Protokollführerin und vom 
Vorsitzenden/von der Vorsitzenden zu un-
terzeichnen. § 16 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 
 

§ 6 
Verschwiegenheit 

 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
haben für alle Prüfungsvorgänge gegenüber 

Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies 
gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungs-
ausschuss und der zuständigen Stelle. Aus-
nahmen bedürfen der Einwilligung der zu-
ständigen Stelle. 

 
 

II. A b s c h n i t t 
 

Vorbereitung der Prüfung 
 

§ 7 
Termine 

(1) Die Zwischenprüfung soll in der Mitte des 
zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 
(2) Die zuständige Stelle setzt die Termine 
für die Zwischenprüfung im Einvernehmen 
mit dem Prüfungsausschuss fest und fordert 
die Ausbildenden rechtzeitig auf, die Auszu-
bildenden zur Prüfung anzumelden. 
 
(3) Wird die Zwischenprüfung mit einheitli-
chen überregionalen Prüfungsaufgaben 
durchgeführt, sind einheitliche Prüfungstage 
von den beteiligten zuständigen Stellen an-
zusetzen, soweit die Durchführbarkeit si-
chergestellt werden kann. 
 
 

III. A b s c h n i t t 
 

Durchführung der Prüfung 
 

§ 8 
Zweck, Gliederung und Gegenstand 

 
(1) Durch die Zwischenprüfung soll der je-
weilige Ausbildungsstand ermittelt werden, 
um gegebenenfalls korrigierend auf die wei-
tere Ausbildung einwirken zu können. 
 
(2) Die Zwischenprüfung ist schriftlich, an-
hand praxisbezogener Aufgaben oder Fälle 
in höchstens 180 Minuten durchzuführen. 
 
(3) Die Anforderungen an die Durchführung 
der Zwischenprüfung ergeben sich aus § 7 
Abs. 3 der Ausbildungsordnung in der je-
weils gültigen Fassung. 
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(4) Soweit behinderte Menschen an der Prü-
fung teilnehmen, sind deren besondere Be-
lange zu berücksichtigen. 
 

§ 9 
Prüfungsaufgaben 

 
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf 
der Grundlage der Ausbildungsordnung die 
Prüfungsaufgaben. Er kann Personen, die 
nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind, mit der Erstellung von Vorschlägen für 
Prüfungsaufgaben beauftragen. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist gehalten, 
überregional erstellte Prüfungsaufgaben zu 
übernehmen. 

 

§ 10 
Nichtöffentlichkeit 

 
(1) Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertre-
ter/Vertreterinnen der obersten Landesbe-
hörde und der zuständigen Stelle sowie die 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
des Berufsbildungsausschusses können 
anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einvernehmen mit der zuständigen 
Stelle andere Personen als Gäste zulassen. 
 
(2) Bei der Beratung über das Prüfungser-
gebnis dürfen nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie zur Protokollfüh-
rung ein Vertreter/eine Vertreterin der zu-
ständigen Stelle anwesend sein. 
 

§ 11 
Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des/der 
Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss ab-
genommen. 
 
(2) Bei der schriftlichen Prüfung regelt die 
zuständige Stelle im Einvernehmen mit 
dem/der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses die Aufsichtführung, die sicherstel-
len soll, dass der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin die Arbeiten selbstän-
dig und nur mit den erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmitteln ausführt. 
 
(3) Über den Verlauf der Prüfung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem/der 
Aufsichtführenden zu unterzeichnen. 

 

§ 12 
Ausweispflicht und Belehrung 

 
Die Prüfungsteilnehmer/ Prüfungsteilnehme-
rinnen haben sich auf Verlangen des/ der 
Vorsitzenden oder des/ der Aufsichtführen-
den über ihre Person auszuweisen. Sie sind 
vor Beginn der Prüfung über den Prüfungs-
ablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen 
von Täuschungshandlungen und Ordnungs-
verstößen zu belehren. 
 

§ 13 
Täuschungshandlungen und Ordnungs-

verstöße 
 
(1) Täuscht ein Prüfungsteilnehmer/eine 
Prüfungsteilnehmerin während der Prüfung 
oder versucht er/sie zu täuschen, so berich-
tet der/die Aufsichtführende hierüber unver-
züglich dem/der Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses. Das Betreten des Prüfungs-
raumes mit unzulässigen Hilfsmitteln gilt 
bereits als Täuschungsversuch. Der Prü-
fungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin 
darf jedoch an der Prüfung bis zu deren En-
de teilnehmen. Der/Die Aufsichtführende 
berichtet hierüber unverzüglich dem/der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 
(2) Stört ein Prüfungsteilnehmer/eine Prü-
fungsteilnehmerin den Prüfungsablauf er-
heblich, so kann ihn/sie der/die Aufsichtfüh-
rende von der Prüfung vorläufig ausschlie-
ßen. Der/Die Aufsichtführende berichtet 
hierüber unverzüglich dem/der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Über die Folgen der Täuschung, des 
Täuschungsversuches oder des Ordnungs-
verstoßes entscheidet der Prüfungsaus-
schuss nach Anhören des Prüfungsteilneh-
mers/der Prüfungsteilnehmerin. Der Prü-
fungsausschuss kann nach der Schwere der 
Täuschungshandlung oder des Ordnungs-
verstoßes die Wiederholung der betreffen-
den Prüfungsarbeit anordnen, die betreffen-
de Prüfungsleistung mit null Punkten bewer-
ten, oder in besonders schweren Fällen die 
Prüfung für nicht bestanden erklären. 
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§ 14 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

 
(1) Die zu prüfende Person kann nach er-
folgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der 
Prüfung durch schriftliche oder elektronische 
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt 
die Prüfung als nicht abgelegt. Die Prüfung 
beginnt mit der Aushändigung der Prüfungs-
aufgaben. 
 
(2) Tritt die zu prüfende Person nach Beginn 
der Prüfung zurück, so können bereits er-
brachte, in sich abgeschlossene Prüfungs-
leistungen nur anerkannt werden, wenn ein 
wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt 
(z.B. im Krankheitsfalle durch Vorlage eines 
ärztlichen Attestes). Liegt für die Nichtteil-
nahme ein wichtiger Grund vor, so kann der 
Prüfungsausschuss bestimmen, in welcher 
Weise die versäumte Prüfungsleistung 
nachzuholen ist. 
 
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der 
Prüfung oder nimmt die zu prüfende Person 
an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt.  
 
(4) Über das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 
 

IV. A b s c h n i t t 
 

Bewertung der Prüfungsleistungen, 
Feststellung und Beurkundung des 

Prüfungsergebnisses 
 

§ 15 
Bewertung und Feststellung 

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu 
bewerten: 
 
eine den Anforderungen in besonderem Ma-
ße entsprechende Leistung 
= 100-92 Punkte = Note 1 = sehr gut 
 
 
eine den Anforderungen voll entsprechende 
Leistung 
= unter 92-81 Punkte = Note 2 = gut 
 
 

eine den Anforderungen im allgemeinen 
entsprechende Leistung 
= unter 81-67 Punkte = Note 3 = befriedi-
gend 
 
 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 
aber im ganzen den Anforderungen noch 
entspricht  
= unter 67-50 Punkte = Note 4 = ausrei-
chend 
 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden 
sind 
= unter 50-30 Punkte = Note 5 = mangelhaft 
 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst die Grund-
kenntnisse fehlen 
= unter 30 Punkte = Note 6 = ungenügend 
 
(2) Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird je-
weils von mindestens zwei Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses selbständig und un-
abhängig voneinander bewertet. 
 
(3) Zur Ermittlung der durchschnittlichen 
Punktzahl für jede Prüfungsleistung ist die 
Summe der erzielten Punkte durch die Zahl 
der Prüfer/Prüferinnen zu dividieren. Erge-
ben sich dabei Bruchteile von Punkten, 
bleibt die dritte Stelle nach dem Komma 
unberücksichtigt. 
 
(4) Soweit eine Bewertung der Leistungen 
nach dem Punktsystem nicht sachgerecht 
ist, ist die Bewertung nach Noten vorzuneh-
men. Absatz 3 gilt entsprechend. Bei pro-
grammierter Prüfung ist eine der Prüfungsart 
entsprechende Bewertung vorzunehmen. 
 
(5) Für erhebliche Mängel bei der Gliede-
rung der Arbeit, im Ausdruck sowie bei der 
äußeren Form und der Rechtschreibung 
können bis zu 10 vom Hundert von den für 
die fachliche Leistung vergebenen Punkten 
abgezogen werden. 
 

§ 16 
Feststellung des Ergebnisses der Zwi-

schenprüfung 
 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergeb-
nis jeder einzelnen Prüfungsleistung fest. 



Seite 6 

Dabei stellt der Prüfungsausschuss auf der 
Grundlage der Bewertungen nach Maßgabe 
des § 15 fest, ob der Ausbildungsstand den 
Anforderungen entspricht. Dabei werden zu 
jeder Prüfungsleistung folgende Feststellun-
gen getroffen: 
 
100 - 67  Punkte  = der Ausbildungs-
stand entspricht den Anforderungen; 
 
unter 67 - 50 Punkte = der Ausbildungs-
stand entspricht noch den Anforderungen; 
 
unter 50 -  0 Punkte  = der Ausbildungs-
stand entspricht nicht den Anforderungen. 
 
(2) Über die Feststellung der Prüfungser-
gebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. 
 

§ 17 
Prüfungsbescheinigung 

(1) Über die Teilnahme an der Zwischenprü-
fung stellt die zuständige Stelle eine Be-
scheinigung aus. Die Bescheinigung ent-
hält 

− die Bezeichnung: “Bescheinigung über 
die Teilnahme an der Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfach-
angestellter/ Verwaltungsfachangestellte”, 

− die Personalien des Prüfungsteilneh-
mers/der Prüfungsteilnehmerin, 

− das Datum der Prüfung, 
− die Ergebnisse einzelner Prüfungsleis-

tungen in Punkten nach § 15 und Fest-
stellungen des Ausbildungsstandes nach 
§ 16, 

− ggfl. Hinweise über festgestellte Mängel 
im Ausbildungsstand oder Hinweise, die 
der Ausbildung förderlich sind, 

− das Datum der Ausfertigung der Beschei-
nigung, 

− die Unterschrift der oder des Beauftrag-
ten der zuständigen Stelle. 
 

(2) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-
nehmerin erhält eine Prüfungsbescheini-
gung. 
 
(3) Eine Mehrausfertigung erhalten  
- ggfl. die gesetzlichen Vertreter, 
- der Ausbildende und 
- die Berufsschule 
 
 

V. A b s c h n i t t 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 18 
Rechtsbehelfe 

 
Maßnahmen und Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse sowie der zuständigen 
Stelle sind bei ihrer schriftlichen oder elekt-
ronischen Bekanntgabe an die Prüfungsbe-
werber/Prüfungsbewerberinnen oder Prü-
fungsteilnemer/ Prüfungsteilnehmerinnen mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Diese richtet sich im einzelnen nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung und den Aus-
führungsbestimmungen des Landes. 
 

§ 19 
Prüfungsunterlagen 

 
Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer/der 
Prüfungsteilnehmerin und seinem gesetzli-
chen Vertreter Einsicht in seine Prüfungsun-
terlagen zu gewähren. Die Prüfungsarbeiten 
sind zwei Jahre aufzubewahren. 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. August 
2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung vom 1. Oktober 1986 außer Kraft. 
 
 
Bremen, 14. Juni 2000 
 
 

Der Senator für Finanzen 
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